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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1992

Norm

ASVG §175 Abs1

Rechtssatz

Auch Arbeiten bei der Urproduktion, die von einem Landwirt (Forstwirt) verrichtet werden, sind nur dann vom

Unfallversicherungsschutz umfaßt, wenn sie den Gegenstand des landwirtschaftlichen (forstwirtschaftlichen) Betriebes

bilden, sohin in dem Bereich verrichtet werden, der dem Betrieb als Erwerbszweig zuzurechnen ist.
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